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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie groß ist das Potenzial an landeseigenen Waldflächen, das grundsätzlich für
eine Nutzung als Windkraftstandorte infrage kommt (bitte unter Angabe, um
wie viel Prozent der landeseigenen Waldflächen es sich handelt; Anzahl der
unterschiedlichen Standorte in Baden-Württemberg; Gesamtgröße der Fläche;
Anteil davon, der bereits über Ausschreibungen vergeben wurde, sowie Anzahl
der bereits in Betrieb befindlichen Windenergieanlagen auf landeseigenen
Waldflächen)?

2. Nach welchen Kriterien (wissenschaftlich und fachlich) entscheidet wer darü-
ber, welche der grundsätzlich für Windkraft geeigneten Flächen für die Nut-
zung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben werden?

3. Inwieweit fließen bei diesen Kriterien übergeordnete landespolitische Ziele 
(z. B. Ausbau der Windenergie, Konsolidierung des Staatshaushalts) ein unter
Darlegung, wie diese im Verhältnis zu weiteren Kriterien stehen? 

4. Gibt es für Windkraft geeignete landeseigene Waldflächen, die nicht ausge-
schrieben werden (bitte unter Angabe der Anzahl der Flächen, um wie viel Pro-
zent der grundsätzlich geeigneten Fläche es sich dabei handelt und dem jeweili-
gen Ausschlusskriterium)?

5. Wie viele landeseigene Waldflächen wurden von ForstBW seit 2011 zur Nut-
zung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben (bitte tabellarische Auflistung
von Vertragsdatum, Vertragspartner von Forst BW, Landkreis, Gemarkung,
Größe der Fläche und Anzahl der darauf geplanten bzw. bereits realisierten
Windkraftanlagen)?

Kleine Anfrage

der Abg. Jutta Niemann, Josef Frey und 
Reinhold Pix GRÜNE

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Ausschreibung von Flächen des Landesbetriebs ForstBW
für Windkraftprojekte
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6. Wie viele Pachteinnahmen wurden aus den bis Ende 2017 insgesamt ausge-
schriebenen und verpachteten Waldflächen seit 2011 generiert? 

7. Wie viele landeseigene Waldflächen sollen von ForstBW im Jahr 2018 plan-
mäßig zur Nutzung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben werden (bitte
tabellarische Auflistung von Landkreis, Gemarkung, Größe der Fläche sowie
aktueller Stand des Ausschreibungsverfahrens)?

8. Wie ist die Ausschreibung für die Nutzung durch Windkraft genau ausgestal-
tet, um die im Windenergieerlass für die Vergabe der landeseigenen Grund-
stücke vorgegebenen Kriterien Wirtschaftlichkeit, regionale und kommunale
Wertschöpfung sowie regionale Bürgerbeteiligung zu erreichen?

9. Was haben die in dem Schreiben des Landesforstpräsidenten vom 5. Oktober
2016 an die Städte und Gemeinden angekündigten Einzelfallprüfungen in Be-
zug auf den Abstand zur Wohnbebauung in den einzelnen Fällen ergeben
 (bitte tabellarische Auflistung von Landkreis, Gemarkung, Größe der Fläche
sowie Ergebnis der Einzelfallprüfung in Bezug auf den minimalen und maxi-
malen Abstand zur Wohnbebauung)?

10. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen wird bei diesen Einzelfallprüfungen die
Art der Wohnbebauung festgestellt? 

17. 04. 2018

Niemann, Frey, Pix GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Laut Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, den Wind-
energieausbau in Baden-Württemberg fortzusetzen. Diese Kleine Anfrage soll der
Frage nachgehen, wie dieses Ziel auf landeseigenen Flächen umgesetzt wird.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. Mai 2018 Nr. Z(51)-0141.5/283 F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie groß ist das Potenzial an landeseigenen Waldflächen, das grundsätzlich
für eine Nutzung als Windkraftstandorte infrage kommt (bitte unter Angabe,
um wie viel Prozent der landeseigenen Waldflächen es sich handelt; Anzahl der
unterschiedlichen Standorte in Baden-Württemberg; Gesamtgröße der Fläche;
Anteil davon, der bereits über Ausschreibungen vergeben wurde, sowie Anzahl
der bereits in Betrieb befindlichen Windenergieanlagen auf landeseigenen
Waldflächen)?

Zu 1.: 

Die Ermittlung eines „grundsätzlichen Potenzials“ an landeseigenen Waldflächen
für die Windkraftnutzung erfolgte 2012 im Rahmen einer Potenzialanalyse der
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Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Frei-
burg. Diese ergab damals, dass für die Windkraft in Frage kommende Staatswald-
flächen mit einem Referenzertrag von 80 % auf ca. 7.800 Hektar vorhanden seien.
Davon waren ca. 3.500 Hektar mit besonderen Prüfrestriktionen (Bsp. Landschafts -
schutzgebiet etc.) behaftet und 4.300 Hektar wurden als potenziell möglich einge-
stuft, allerdings noch vorbehaltlich regulärer Einzelprüfungen der Flächen. Für
Staatswaldflächen mit einem Referenzertrag von 60 % wurden damals für diese
beiden Kategorien 26.000 Hektar und 34.000 Hektar ermittelt. Nach heutigem
Kenntnisstand haben diese Flächenangaben für die Beurteilung einer tatsächli-
chen Eignung (siehe auch Antwort zu Frage Nr. 4) für eine Windkraftnutzung je-
doch keine belastbare Aussagekraft, da weder die tatsächlich aktuellen Arten-
schutzrestriktionen (Bsp. Milan, Schwarzstorch etc.) noch die außerhalb des Natur -
schutz- und Forstrechts bestehenden Restriktionen hierbei berücksichtigt wurden.

Prozentual würden diese 7.800 Hektar ca. 2,4 % der gesamten Staatswaldfläche
betragen bzw. 18,2 % bei Betrachtung der Flächen mit einem Referenzwert von
60 %.

Da bei der Angebotseinholung (Ausschreibung) durch ForstBW zunächst die be-
troffenen Flurstücke als gesamte Flurstücke ausgeschrieben werden und diese
aber im Staatswald teilweise Größen von mehreren hundert Hektare haben, be-
schreiben die ausgeschriebenen Flurstücksgrößen nicht die tatsächlich nutzbare
Windkraftfläche. 

Die Größe der Staatswaldfläche, die insgesamt bisher ausgeschrieben wurde und
potenziell für einen Windkraftbau genutzt werden kann, lässt sich näherungsweise
über die Anzahl der jeweilig am einzelnen ausgeschriebenen Standort potenziell
möglichen Windenergieanlagen (diese erhält man aus den konkreten Planungen
der Realisierungs-/Vertragspartner bzw. den bereits realisierten Windenergieanla-
gen; siehe Tabelle in der Antwort zu Frage 5) und einem durchschnittlich benötig-
ten Standraum pro Windenergieanlage berechnen. Für einen durchschnittlich be -
nötigten Standraum werden hier ca. 30 Hektar/WEA angenommen (dies ent-
spricht einer Kreisfläche mit einem Radius von 300 Meter um den Windradfuß).

Somit ergibt sich zum aktuellen Zeitpunkt eine näherungsweise verpachtete
Staatswaldfläche von ca. 4.800 Hektar (= 159 Windenergieanlagen x 30 Hektar;
siehe hierzu Tabelle unter Antwort auf Frage 5).

Unberücksichtigt hierbei sind bereits die verpachteten 20 Standorte, auf denen es
voraussichtlich zu keiner Realisierung von Windenergieanlagen kommen wird
(siehe Tabelle bei Antwort zu Frage 5; in rechter Spalte mit „0“ gekennzeichnet).

Aktuell in Betrieb befinden sich seit den Vertragsabschlüssen ab 2012 insgesamt
71 Windenergieanlagen. Hinzu kommen noch 8 weitere Windenergieanlagen aus
„Altverträgen“ vor 2012.

2. Nach welchen Kriterien (wissenschaftlich und fachlich) entscheidet wer darü-
ber, welche der grundsätzlich für Windkraft geeigneten Flächen für die Nut-
zung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben werden?

3. Inwieweit fließen bei diesen Kriterien übergeordnete landespolitische Ziele 
(z. B. Ausbau der Windenergie, Konsolidierung des Staatshaushalts) ein unter
Darlegung, wie diese im Verhältnis zu weiteren Kriterien stehen? 

Zu 2. und 3.:

Eine Ausschreibung durch ForstBW erfolgt nur dann, wenn eine „Eignung“ der
Fläche gemäß Antwort zu Frage 4 gegeben ist. 

Das übergeordnete landespolitische Ziel, welches sich auch im Windenergieerlass
Baden-Württemberg vom 9. Mai 2012 wiederfindet, gibt vor, dass bis zum Jahr
2020 mindestens 10 % des Stroms im Land aus heimischer Windenergie bereitge-
stellt werden sollen. Dort ist auch vorgegeben, dass der Landesbetrieb ForstBW
hierfür geeignete Flächen zu verpachten hat, sofern dem keine forstfachlichen Ge-
sichtspunkte oder Naturschutzbelange entgegenstehen und die Stellungnahme der
von dem Projekt betroffenen Kommunen eingeholt wurde.
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4. Gibt es für Windkraft geeignete landeseigene Waldflächen, die nicht ausge-
schrieben werden (bitte unter Angabe der Anzahl der Flächen, um wie viel
Prozent der grundsätzlich geeigneten Fläche es sich dabei handelt und dem je-
weiligen Ausschlusskriterium)?

Zu 4.: 

Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg (Kapitel 1.3) ist der Landes -
betrieb ForstBW dazu bereit, geeignete Flächen im Staatswald für die Errichtung
von Windenergieanlagen zu verpachten. 

Der Landesbetrieb ForstBW hat hierzu ein Bewertungsverfahren für Pachtange-
bote entwickelt, das auf der Homepage des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz eingestellt ist (siehe auch Antwort zu Frage Nr. 8). Nach
diesem Bewertungsverfahren werden zunächst Standorte ausgewählt, die auf-
grund einer fachlichen Vorprüfung geeignet erscheinen. Das bedeutet, dass keine
Restriktionen erkennbar sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den Bau
von Windkraftanlagen sprechen. Zudem sollte eine ausreichende Windhöffigkeit
entsprechend den Vorgaben des Windenergieerlasses zu erwarten sein. Ein Stand -
ort kann nach den Bewertungsvorgaben von ForstBW beispielsweise dann geeig-
net sein, wenn die Flächen in Regionalplänen oder Flächennutzungsplänen als
Vorrangflächen bzw. Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen
sind.

ForstBW hat sich bisher bei seinen Angebotseinholungen auf Flächen konzen-
triert, die bereits planungsrechtlich verbindlich – als Vorranggebiet oder Konzen-
trationszone – beschlossen worden sind oder sich in einem sehr weit fortgeschrit-
tenen Planungsstadium der Planungsträger befinden. Die Prüfung anderer geeig-
neter Staatswaldflächen wurde nicht mit Vorrang betrieben, da sie sich aus Sicht
von ForstBW zeitaufwändiger sowie – je nach dem konkreten Einzelfall – weni-
ger erfolgsversprechend gestaltet. Derzeit sind ForstBW keine verbindlich ausge-
wiesenen Konzentrationszonen oder Vorranggebiete im Staatswald bekannt, die
noch nicht ausgeschrieben wurden bzw. wo eine Ausschreibung geplant wird. 

Darüber hinaus werden Einzelfallprüfungen in Bezug auf den Abstand zur Wohn-
bebauung durchgeführt (siehe Antwort zu Frage 9).

5. Wie viele landeseigene Waldflächen wurden von ForstBW seit 2011 zur Nut-
zung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben (bitte tabellarische Auflistung
von Vertragsdatum, Vertragspartner von Forst BW, Landkreis, Gemarkung,
Größe der Fläche und Anzahl der darauf geplanten bzw. bereits realisierten
Windkraftanlagen)?

Zu 5.:

Seit 2011 wurden für 68 potenzielle Windkraftstandorte im Staatswald Gestat-
tungsverträge abgeschlossen. Die entsprechenden Daten können der nachfolgen-
den Tabelle entnommen werden. Eine namentliche Nennung der Vertragspartner
von ForstBW ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, es wurde daher eine ano-
nymisierte Nennung vorgenommen.

Auf 17 dieser Standorte sind inzwischen insgesamt 71 Windenergieanlagen in Be-
trieb gegangen (siehe rechte Spalte: r = realisiert).

Auf 31 Standorten könnten nach gegenwärtigem vorliegenden Planungsständen
der Vertragspartner theoretisch weitere 88 Windenergieanlagen entstehen (siehe
rechte Spalte: g = geplant). Allerdings zeigt die Erfahrung, dass aufgrund ver-
schiedener noch zu erwartender Restriktionen und Hindernissen sich diese Zahl
deutlich reduzieren wird.

Auf 20 Standorten (rechte Spalte = 0) ist bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt
 sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass dort keine Wind -
energieanlagen gebaut werden können (Gründe v. a. Artenschutz, Luftfahrt, man-
gelnde Windhöffigkeit, Unwirtschaftlichkeit).
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6. Wie viele Pachteinnahmen wurden aus den bis Ende 2017 insgesamt ausge-
schriebenen und verpachteten Waldflächen seit 2011 generiert? 

Zu 6.:

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Vermarktung von Windkraftflächen
stellt sich wie folgt dar. Eine Gesamtauswertung ist buchungstechnisch erst seit
dem Jahr 2012 möglich.
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Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz auf den Antrag der Abg. Andreas Glück u. a. FDP/DVP
„Rahmenbedingungen für den Windenergieausbau auf Landesflächen“, Druck -
sache 16/756 verwiesen.

7. Wie viele landeseigene Waldflächen sollen von ForstBW im Jahr 2018 plan-
mäßig zur Nutzung durch Windenergieprojekte ausgeschrieben werden (bitte
tabellarische Auflistung von Landkreis, Gemarkung, Größe der Fläche sowie
aktueller Stand des Ausschreibungsverfahrens)?

Zu 7.:

Gegenwärtig läuft eine Angebotseinholung im Landkreis Göppingen für das ge-
plante Vorranggebiet GP 16 „Horn-Unterdübel – Aichelberg“ mit ca. 20 Hektar
Staatswaldfläche.

Weitere Angebotseinholungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ab-
sehbar.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

8. Wie ist die Ausschreibung für die Nutzung durch Windkraft genau ausgestaltet,
um die im Windenergieerlass für die Vergabe der landeseigenen Grundstücke
vorgegebenen Kriterien Wirtschaftlichkeit, regionale und kommunale Wert-
schöpfung sowie regionale Bürgerbeteiligung zu erreichen?

Zu 8.:

Im Zuge der Angebotseinholung haben alle Interessenten Zugang zu den Ange-
botsunterlagen. Hierunter befindet sich ein Fragen- und Angebotskatalog (siehe
Anlage), in welchem explizit auch Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Wertschöp-
fung und Bürgerbeteiligung abgefragt werden.

Die Bewertungskriterien für die Angebote der Bewerber sind seit 2012 auf der
Homepage des Ministeriums für jedermann einsehbar und inzwischen allen Be-
werbern bekannt (siehe: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/
m-mlr/intern/dateien/PDFs/Wald/Bewertungsverfahren_Windkraft_2016.pdf ).
In dem Bewertungsverfahren werden die Pachtangebote nach den vorgegebenen
Kriterien der Projektvorbereitung gewichtet, welche neben dem fiskalischen An-
gebot in die Bewertung Eingang finden. Die Bewertung der einzelnen Angebote
erfolgt in einem abgestuften Verfahren. Nach Prüfung bestimmter Ausschluss -
gründe werden die konkrete Projektvorbereitung und die gebotenen Pachtentgelte
nach einem Punktesystem bewertet.
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9. Was haben die in dem Schreiben des Landesforstpräsidenten vom 5. Oktober
2016 an die Städte und Gemeinden angekündigten Einzelfallprüfungen in Be-
zug auf den Abstand zur Wohnbebauung in den einzelnen Fällen ergeben (bitte
tabellarische Auflistung von Landkreis, Gemarkung, Größe der Fläche sowie
Ergebnis der Einzelfallprüfung in Bezug auf den minimalen und maximalen
Abstand zur Wohnbebauung)?

Zu 9.:

Seit dem genannten Schreiben des Landesforstpräsidenten sind folgende Einzel-
fälle geprüft und entschieden worden:

Im Hinblick auf den genauen Stand einzelner Windkraftanlagen lässt sich bei Ab-
schluss des Gestattungsvertrages nichts Genaues sagen, dies ist in der Regel ab-
hängig von den weiteren Planungsschritten und der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung.

10. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen wird bei diesen Einzelfallprüfungen die
Art der Wohnbebauung festgestellt? 

Zu 10.:

Wie in der Stellungnahme zum Antrag der Abg. Josef Frey u. a. Grüne „Aus-
schreibung von ForstBW-Flächen am Blauen auf der Gemarkung Malsburg-Mar-
zell“, Drucksache 16/2261 unter Ziffer 9 dargelegt, wurden für die Verpachtung
landeseigener Waldflächen keine gesonderten über die Vorgaben des Bundes -
immissionsschutzgesetzes hinausgehenden Kriterien entwickelt. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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Anlage 
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